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 Anlage 1 A zur VV 106/17 

Dienstanweisung für die  
Finanzbuchhaltung 

 

Dienstanweisung für die  
Finanzbuchhaltung 

 der Stadt Eschweiler 
 

§ 1  
Allgemeines 

 
Diese Dienstanweisung ergänzt die gesetzli-
chen Regelungen der Gemeindeordnung NRW 
(GO NRW) und der Verordnung über das 
Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nord-
rhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverord-
nung NRW - GemHVO) für die Finanzbuchhal-
tung nach dem Neuen Kommunalen Finanz-
management (NKF) bei der Stadt Eschweiler 
ab dem 01.01.2007 und enthält Festlegungen 
gem. § 31 Abs. 2 GemHVO. 
Sie gilt neben den übrigen allgemeinen inter-
nen Dienstregelungen sowie neben den ande-
ren speziellen Regelungen zum NKF (z.B. 
Dienstanweisung über die Zahlungsabwicklung, 
Dienstanweisung über dezentrale Aufgaben der 
Zahlungsabwicklung). 
 
Bei Bedarf werden weitere Einzelheiten durch 
Rundschreiben geregelt. 

§ 1  
Allgemeines 

 
Diese Dienstanweisung enthält die für die Stadt 
Eschweiler notwendigen näheren und ergän-
zenden Vorschriften und Regelungen zur Si-
cherstellung der ordnungsgemäßen Erledigung 
der Aufgaben der Finanzbuchhaltung unter 
besonderer Berücksichtigung des Umgangs mit 
Zahlungsmitteln sowie der Verwahrung und 
Verwaltung von Wertgegenständen gemäß  
§ 31 der Gemeindehaushaltsverordnung Nord-
rhein-Westfalen (GemHVO NRW). 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Bedarf werden weitere Einzelheiten durch 
den Bürgermeister per Rundschreiben geregelt. 

§ 2  
Geltungsbereich 

 
Die Dienstanweisung gilt für den gesamten 
Geschäftsbereich der Finanzbuchhaltung, so-
weit in der GemHVO oder in anderen Vorschrif-
ten nichts anderes bestimmt ist. 

§ 2  
Geltungsbereich 

 
Die Dienstanweisung gilt für den gesamten 
Geschäftsbereich der Finanzbuchhaltung, so-
weit in der GemHVO NRW oder in anderen 
Vorschriften nichts anderes bestimmt ist. 

§ 3  
Aufgaben der Finanzbuchhaltung 

 
 
 
 
 
 
 
(1) Die Finanzbuchhaltung nimmt die ihr ge-

setzlich übertragenen eigenen und auf-
tragsweise zu erledigenden Aufgaben wahr. 
 
 
 
Die Aufgaben umfassen 
a.) die Geschäftsbuchführung incl.  
     Anlagenbuchhaltung (Kämmerei) 
b.) die Zahlungsabwicklung (Stadtkasse) 

 

§ 3  
Organisation und Aufgaben der  

Finanzbuchhaltung 
 
(1) Die Finanzbuchhaltung gliedert sich in die 

Bereiche Geschäftsbuchführung und Anla-
genbuchhaltung, Steuern und Abgaben 
sowie Zahlungsabwicklung. 

 
(2) Die Finanzbuchhaltung nimmt die ihr ge-

setzlich gemäß § 93 Gemeindeordnung 
NRW (GO NRW) übertragenen eigenen 
und auftragsweise zu erledigenden Aufga-
ben wahr. 

 
Die Aufgaben umfassen insbesondere: 

a.) die Buchführung (§ 27 GemHVO 
NRW) 

b.) die Zahlungsabwicklung (§ 30 
GemHVO NRW) 
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c.) die Mahnung und die Zwangsvoll-
streckung von öffentlich-rechtlichen und 
privatrechtlichen Geldforderungen (Stadt-
kasse) 

d.) die Verwahrung und Verwaltung von 
    Wertgegenständen (Stadtkasse). 
 

 
 
Zu den Punkten b) – d) wird Näheres in der 
Dienstanweisung über die Zahlungsabwicklung 
und der Dienstanweisung über dezentrale Auf-
gaben der Zahlungsabwicklung geregelt. 
 
(2) Der Finanzbuchhaltung können weitere 

Aufgaben durch den Bürgermeister über-
tragen werden. Die Übertragung ist nur zu-
lässig, wenn Vorschriften der GO NRW 
nicht entgegen stehen, dies im Interesse 
der Stadt liegt, die eigenen Aufgaben nicht 
beeinträchtigt werden und gewährleistet ist, 
dass die weiteren Aufgaben bei der Prüfung 
der Finanzbuchhaltung mitgeprüft werden 
können. Die Vorschriften der GemHVO gel-
ten für die Erledigung dieser Aufgaben ent-
sprechend, soweit nicht durch Gesetz et-
was anderes bestimmt ist. 

 

c.) die Mahnung und die Zwangs-
vollstreckung von öffentlich-
rechtlichen und  
privatrechtlichen Geldforderun-
gen, 

d.) die Verwahrung und Verwaltung 
von Wertgegenständen. 

 
 
Zu den Punkten b) – d) wird Näheres in der 
Dienstanweisung für die Zahlungsabwicklung 
und der Dienstanweisung für dezentrale Aufga-
ben der Zahlungsabwicklung geregelt. 

 
(3) Der Finanzbuchhaltung können weitere 

Aufgaben durch die Bürgermeisterin bzw. 
den Bürgermeister übertragen werden. Die 
Übertragung ist nur zulässig, wenn Vor-
schriften der Gemeindeordnung NRW nicht 
entgegen stehen, dies im Interesse der 
Stadt Eschweiler liegt, die eigenen Aufga-
ben nicht beeinträchtigt werden und ge-
währleistet ist, dass die weiteren Aufgaben 
bei der Prüfung der Finanzbuchhaltung 
mitgeprüft werden können. Die Vorschrif-
ten der GemHVO NRW gelten für die Erle-
digung dieser Aufgaben entsprechend, 
soweit nicht durch Gesetz oder aufgrund 
eines Gesetzes etwas anderes bestimmt 
ist. 

 § 4  
Zuständigkeit als Vollstreckungsbehörde 

 
(1) Die Abteilung Zahlungsabwicklung ist die 

für das Mahn- und Vollstreckungsverfahren 
bestimmte zentrale Stelle der Stadt E-
schweiler und damit die Vollstreckungsbe-
hörde im Sinne des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVG NRW). 
 
Ihre Aufgaben ergeben sich aus dem Ge-
setz sowie der Dienstanweisung für die 
Zahlungsabwicklung bzw. der Dienstanwei-
sung für dezentrale Aufgaben der Zah-
lungsabwicklung. 

 
(2) Die Abteilung Zahlungsabwicklung ist au-

ßerdem zuständig für die Einleitung des ge-
richtlichen Mahnverfahrens bei privatrechtli-
chen Forderungen (Mahn- und Vollstre-
ckungsbescheid), für die eine Betreibung im 
Rahmen der Verwaltungsvollstreckung 
rechtlich nicht zulässig ist. 
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§ 4  
Verantwortliche für die Finanzbuchhaltung 

 
(1) Für die Finanzbuchhaltung ist gem. § 93 (2) 

GO NRW ein Verantwortlicher und ein 
Stellvertreter zu bestellen. 
 

 
Zusätzlich ist ein Verantwortlicher und ein 
Stellvertreter für die Zahlungsabwicklung zu 
bestellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Sobald der Verantwortliche für die Finanz-

buchhaltung oder der Verantwortliche für 
die Zahlungsabwicklung, die ordnungsge-
mäße Führung der Geschäftsbuchführung 
oder der Zahlungsabwicklung gefährdet 
sieht, hat er die Aufsicht nach § 31 (4) 
GemHVO zu unterrichten. 

 
 

§ 5  
Verantwortliche/r der Finanzbuchhaltung 

 
(1) Für die Finanzbuchhaltung ist gem. § 93 

Abs. 2 GO NRW eine Verantwortliche bzw. 
ein Verantwortlicher und eine Stellvertrete-
rin bzw. ein Stellvertreter zu bestellen. 
 
Zusätzlich ist eine Verantwortliche bzw. ein 
Verantwortlicher und eine Stellvertreterin 
bzw. ein Stellvertreter für die Abteilung Zah-
lungsabwicklung zu bestellen. 
 
Die genannten Personen dürfen miteinan-
der nicht in einem Verwandtschaftsverhält-
nis stehen. Darüber hinaus dürfen sie nicht 
Angehörige der Bürgermeisterin bzw. des 
Bürgermeisters, der Kämmerin bzw. des 
Kämmerers, der Leitung und der Prü-
fer/innen des Rechnungsprüfungsamtes 
sowie mit der Prüfung beauftragter Dritter 
sein (§ 93 Abs. 5 GO NRW). 
 

(2) Soweit die gesetzlichen Vorschriften und 
diese Dienstanweisung nichts anderes be-
stimmen, trifft die bzw. der Verantwortliche 
für die Finanzbuchhaltung gemäß § 93 Abs. 
2 GO NRW die im Interesse einer ord-
nungsgemäßen Führung der Finanzbuch-
haltung erforderlichen Anordnungen.  

 
(3) Sobald die bzw. der Verantwortliche für die 

Finanzbuchhaltung oder die bzw. der Ver-
antwortliche der Abteilung Zahlungsabwick-
lung die ordnungsgemäße Führung der Ge-
schäftsbuchführung oder der Zahlungsab-
wicklung gefährdet sieht, hat sie bzw. er die 
Aufsicht nach § 31 Abs. 4 GemHVO NRW 
zu unterrichten. 
 

(4) Die Verteilung der Dienstgeschäfte auf die 
Mitarbeiter/innen regelt die bzw. der Ver-
antwortliche für die Finanzbuchhaltung. Sie 
bzw. er entscheidet auch über den Umfang 
der Zugriffsrechte der/des Verantwortlichen 
für die Zahlungsabwicklung auf die Bu-
chungssoftware. Im Übrigen ist für die Be-
rechtigungsverwaltung die/der Verantwortli-
che für die Zahlungsabwicklung zuständig.  

 
(5) Die Mitarbeiter/innen der Finanzbuchhal-

tung haben die ihnen zugewiesenen Aufga-
ben sorgfältig und unverzüglich zu erledi-
gen und in ihrem Aufgabengebiet auf die 
Sicherheit der Geschäftsbuchführung und 
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des Zahlungsverkehrs zu achten. Der Ver-
dacht von Unregelmäßigkeiten ist, auch 
wenn er sich nicht auf das eigene Aufga-
bengebiet bezieht, der bzw. dem Verant-
wortlichen der Finanzbuchhaltung unver-
züglich anzuzeigen. 

§ 5  
Leitung und Dienstkräfte der Finanzbuch-

haltung 
 
(1) Soweit die gesetzlichen Vorschriften und 

diese Dienstanweisung nichts anderes be-
stimmen, trifft die Leitung der Finanzbuch-
haltung (Amtsleiter für Finanzen) (§ 93 (2) 
GO NRW) die im Interesse einer ordnungs-
gemäßen Führung der Finanzbuchhaltung 
erforderlichen Anordnungen.  
 

(2) Die Verteilung der Dienstgeschäfte auf die 
Dienstkräfte regelt die Leitung der Finanz-
buchhaltung.  

 
(3) Geschäftsbuchführung und Zahlungsab-

wicklung dürfen nicht von denselben 
Dienstkräften wahrgenommen werden (§ 30 
III Satz 1 GemHVO). 

 
(4) Die Dienstkräfte der Finanzbuchhaltung 

haben die ihnen zugewiesenen Aufgaben 
sorgfältig und unverzüglich zu erledigen 
und in ihrem Aufgabengebiet auf die Si-
cherheit der Geschäftsbuchführung und des 
Zahlungsverkehrs zu achten. Der Verdacht 
von Unregelmäßigkeiten ist, auch wenn er 
sich nicht auf das eigene Aufgabengebiet 
bezieht, der Leitung der Finanzbuchhaltung 
unverzüglich anzuzeigen.  

 
(5) Die Dienstkräfte der Geschäftsbuchführung 

und Zahlungsabwicklung haben sich mit 
den Vorschriften über die Buchführung und 
die Zahlungsabwicklung, den besonderen 
Vorschriften für ihr Aufgabengebiet und mit 
dieser Dienstanweisung vertraut zu ma-
chen. Wenn ihnen Vorschriften unklar oder 
nicht ausreichend erscheinen, ist die Ent-
scheidung der bzw. des Vorgesetzten und 
falls erforderlich, die der Leitung der Fi-
nanzbuchhaltung einzuholen. 

§ 4 und § 5 der alten DA wurden zusam-
mengefasst (siehe § 5 der neuen DA) 

§ 6  
Organisation der Geschäftsbuchführung 

 
(1) Die Geschäftsbuchführung (incl. Anlagen-

buchhaltung) ist neben den Bereichen Zah-
lungsabwicklung und Vollstreckung Be-
standteil der Finanzbuchhaltung. 

§ 6  
Organisation der Geschäftsbuchführung 

 
(1) Die Geschäftsbuchführung und Anlagen-

buchhaltung ist neben den Bereichen Steu-
ern und Abgaben sowie der Zahlungsab-
wicklung Bestandteil der Finanzbuchhal-
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(2) Die Aufgaben der Geschäftsbuchführung 

und Anlagenbuchhaltung werden wahrge-
nommen von der Kämmerei. 

 
(3) Folgende Regelungen sind bei der Ausfüh-

rung der Geschäftsbuchführung und Anla-
genbuchhaltung zu beachten: 
 
1. Regelung zur Haushaltsaufstellung 

 
1.1. Produktbildung 

Der Haushalt der Stadt Eschweiler wird 
in produktorientierter Form aufgestellt. 
Die Teilergebnis und -finanzpläne wer-
den auf der Produktebene (Kostenträ-
gerebene) abgebildet.  
Im Gesamtergebnis- und Gesamtfi-
nanzplan wird das Gesamtvolumen des 
Haushaltes abgebildet. 
 
Jedes Produkt wird einer Organisati-
onseinheit (Kostenstelle) zugeordnet. 

 
Die einzelnen Regelungen zur Bewirt-
schaftung der Teilpläne werden in der 
Haushaltssatzung sowie im Haushalts-
plan getroffen. 

 
1.2. Haushaltsaufstellung 

Die Geschäftsbuchführung ermittelt die 
voraussichtliche Höhe des Finanzrah-
mens. 

 
Der Stadtrat beschließt den Finanzrahmen und 
die Vorgaben für 
 

- die Aufstellung des Gesamthaushal-
tes, 

- den Kreditrahmen, 
- die Haushaltskonsolidierung. 

 
Die Haushaltsaufstellung ist an be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen aus-
zurichten; erkennbare Alternativen und 
Folgekosten sind zu berücksichtigen- 

 
1.3. Produktverantwortung: 

Die im Haushaltsplan zu definierende 
Produktverantwortung liegt in der Regel 
auf der Ebene der Amtsleitung. 
 
Die Amtsleiter tragen für ihr Produkt die 
Verantwortung für die Einhaltung und 
Beachtung der haushaltsrechtlichen 

tung. 
 

(2) Die Buchführung wird zentral durch die Ab-
teilung Geschäftsbuchführung und Anla-
genbuchhaltung vorgenommen. 

 
(3) Folgende Regelungen sind bei der Ausfüh-

rung der Geschäftsbuchführung und Anla-
genbuchhaltung zu beachten: 
 

1. Regelung zur Haushaltsaufstellung 
 
Ziffern 1.1 - 1.2 entfallen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Produktverantwortung 

Die im Haushaltsplan zu definierende 
Produktverantwortung liegt in der Regel 
auf der Ebene der Amtsleitung. 
 
Die Amtsleiter/innen tragen für ihr Pro-
dukt die Verantwortung für die Einhal-
tung und Beachtung der haushaltsrecht-
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Vorschriften und der Bestimmung dieser 
Dienstanweisung. 
 
Die Produktverantwortung umfasst ins-
besondere: 
 
- Einhaltung der Termine 
- Beachtung von Beschlüssen des 

Stadtrates und der jeweiligen Aus-
schüsse 

- Realistische Planung von Ansätzen 
für Erträge und Aufwendungen (Er-
gebnisplan) und für Ein- und Aus-
zahlungen (Finanzplan) 

- aussagekräftige Formulierung von 
Produktbeschreibungen, Zielen und 
Erläuterungen sowie sukzessiver 
Aufbau von aussagekräftigen Kenn-
zahlen. 

- die Ausrichtung an betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen ein-
schließlich erkennbarer Alternativen 
und Folgekosten. 

- Vorschläge für Bewirtschaftungsre-
geln (z.B. Zweckbindungen) 

 
1.4. Einzelregelungen 
 
1.4.1. Kontenplan 

Die für die Planung und Bewirtschaftung 
erforderlichen Sachkonten werden von 
der Geschäftsbuchführung eingerichtet 
und zentral gepflegt. Der Kontenplan 
richtet sich nach dem vom Innenministe-
rium vorgegebenen Kontenrahmen. 
 

1.4.2. Kostenträgerplan / Produktrahmenplan 
Die Gliederung des Haushaltes in Pro-
duktbereiche, Produktgruppen, Produk-
te erfolgt im Kostenträgerplan, der zent-
ral von der Geschäftsbuchführung ge-
pflegt wird. 

 
 
1.4.3. Kostenstellenplan 

Die organisatorische Gliederung des 
Haushaltes erfolgt im Kostenstellenplan, 
der zentral und im Einvernehmen mit 
der Geschäftsbuchführung von der Kos-
ten- und Leistungsrechnung erstellt und 
gepflegt wird. 

 
1.4.4. Planung von Personalaufwendungen 

Die Planung der Personalaufwendun-
gen erfolgt mit Hilfe einer zentralen Da-
tenbank. Das Personalamt hat in Zu-

lichen Vorschriften und der Bestimmung 
dieser Dienstanweisung. 
 
Die Produktverantwortung umfasst ins-
besondere: 
 
- Einhaltung der Termine 
- Beachtung von Beschlüssen des 

Stadtrates und der jeweiligen Aus-
schüsse 

- Realistische Planung von Ansätzen 
für Erträge und Aufwendungen (Er-
gebnisplan) und für Ein- und Aus-
zahlungen (Finanzplan) 

- aussagekräftige Formulierung von 
Produktbeschreibungen, Zielen und 
Erläuterungen sowie sukzessiver 
Aufbau von aussagekräftigen Kenn-
zahlen 

- die Ausrichtung an betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen ein-
schließlich erkennbarer Alternativen 
und Folgekosten 

- Vorschläge für Bewirtschaftungsre-
geln (z.B. Zweckbindungen) 

 
1.2. Einzelregelungen 
 
1.2.1. Kontenplan 

Die für die Planung und Bewirtschaftung 
erforderlichen Sachkonten werden von 
der Geschäftsbuchführung eingerichtet 
und zentral gepflegt. Der Kontenplan 
richtet sich nach dem vom Innenministe-
rium vorgegebenen Kontenrahmen. 
 

1.2.2. Kostenträgerplan/ Produktrahmenplan 
Die Gliederung des Haushaltes in Pro-
duktbereiche, Produktgruppen, Produk-
te erfolgt im Kostenträgerplan, der zent-
ral von der Geschäftsbuchführung ge-
pflegt wird. 
 
 

1.2.3. Kostenstellenplan 
Die organisatorische Gliederung des 
Haushaltes erfolgt im Kostenstellenplan, 
der zentral und im Einvernehmen mit 
der Geschäftsbuchführung von der Kos-
ten- und Leistungsrechnung erstellt und 
gepflegt wird. 

 
1.2.4. Planung von Personalaufwendungen 

Die Planung der Personalaufwendun-
gen erfolgt zentral durch das Haupt- und 
Personalamt. Das Haupt- und Perso-
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sammenarbeit mit den Dienststellen da-
für Sorge zu tragen, dass alle Mitarbei-
ter/innen in der Datenbank erfasst und 
den Produkten (Kostenträgern) – ggfls. 
anteilig mit entsprechenden Prozentsät-
zen – zugeordnet werden. Die Dienst-
stellen teilen dem Personalamt unmit-
telbar schriftlich mit, bei welchen Perso-
nen und ab welchem Datum sich die 
Zuordnung ändert. 

 
1.4.5. Planung von Vermögensbeschaffungen 

– bewegliches Vermögen 
Für die Zuordnung von zu beschaffen-
den Vermögensgegenständen werden 
diese grundsätzlich einzeln betrachtet. 
Dabei gelten folgende Wertgrenzen: 
 
Gegenstände bis zu 60,- € zzgl. MWSt. 
sind als Aufwand im Ergebnisplan zu 
veranschlagen. 
 
Gegenstände mit Anschaffungskosten 
von mehr als 60,- € bis 410,- € zzgl. 
MWSt. sind geringwertige Vermögens-
gegenstände (GVG). Diese werden im 
Finanzplan als Vermögensbeschaffun-
gen eingeplant. Gleichzeitig wird in vol-
ler Höhe im Ergebnisplan Abschrei-
bungsaufwand für diese GVG einge-
plant, da sie grundsätzlich im Jahr der 
Anschaffung vollständig abgeschrieben 
werden. 
 
Gegenstände mit Anschaffungskosten 
von mehr als 410,- € zzgl. MWSt. wer-
den im Finanzplan als Vermögensbe-
schaffungen eingeplant. Die Abschrei-
bung erfolgt über die Nutzungsdauer 
entsprechend der jeweils gültigen örtli-
chen Abschreibungstabelle (Anlage 1). 
Die Abschreibungen für das Planjahr 
und die Folgejahre sind im Ergebnisplan 
zu veranschlagen. 

1.4.6. Planung von Baumaßnahmen 
Bei der Planung von Baumaßnahmen 
ist zu unterscheiden zwischen Erhal-
tungs- und Herstellungsaufwand. 
 
Erhaltungsaufwand liegt vor, wenn vor-
handene Teile des Vermögensgegen-
standes lediglich ersetzt oder moderni-
siert (erneuert) werden, ohne die vor-
handene Funktion insgesamt zu ändern. 
Erhaltungsaufwendungen sind daher die 
Aufwendungen, die entstehen, um einen 

nalamt hat in Zusammenarbeit mit den 
Dienststellen dafür Sorge zu tragen, 
dass alle Mitarbeiter/innen in der Da-
tenbank erfasst und den Produkten 
(Kostenträgern) – ggfls. anteilig mit ent-
sprechenden Prozentsätzen – zugeord-
net werden.  
 

 
 

 
Ziffern 1.4.5 – 1.4.7 entfallen ersatz-
los. Die Information der Dienststellen 
erfolgt jährlich im Rahmen der Auf-
forderung zur Abgabe der Haushalts-
voranschläge. 
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Vermögensgegenstand in einem ord-
nungsgemäßen Zustand oder in seiner 
Funktionsfähigkeit zu erhalten, ohne ihn 
in seinem Wesen zu verändern oder 
über den bisherigen Zustand hinaus 
wesentlich zu verbessern. 
 
Herstellungsaufwand und Anschaf-
fungskosten sind dann anzunehmen, 
wenn etwas Neues, bisher nicht Vor-
handenes geschaffen wird. Ebenfalls 
sind Herstellungsaufwand und Anschaf-
fungskosten anzunehmen, wenn abge-
nutztes, unbrauchbar gewordenes Ver-
mögen instandgesetzt, ersetzt wird, so 
dass neues Sachvermögen entsteht. 
 
Erhaltungsaufwand ist im Ergebnis-
haushalt zu veranschlagen. Falls es 
sich um Maßnahmen handelt für die 
Rückstellungen (für unterlassene In-
standhaltungen) gebildet wurden, ist 
dies von der zuständigen Dienststelle 
anzugeben. 

 
Herstellungsaufwand ist im Finanzplan 
zu veranschlagen. Ab dem Jahr der Fer-
tigstellung / Inbetriebnahme sind hierfür 
anteilige Abschreibungen im Ergebnis-
plan zu berücksichtigen. 

 
Ermächtigungen für Investitionen im Fi-
nanzplan dürfen nur unter den Voraus-
setzungen des § 14 GemHVO veran-
schlagt werden. 
 
Für alle im Finanzplan zu veranschla-
genden vermögenswirksamen Maß-
nahmen gilt, dass mit einzuplanen ist, 
ob und in welcher Höhe hierfür – ggfls. 
anteilig - Zuwendungen gewährt wer-
den. Diese sind als Sonderposten ein-
zuplanen, die analog zur Abschreibung 
des bezuschussten Vermögensgegen-
standes aufgelöst werden. 

 
1.4.7. Untergrenze für die Planung einzelner 

Beschaffungen 
Alle einzelnen investiven Maßnahmen 
des Finanzplans ab einer Wertgrenze 
von 100.000,- € inkl. MWSt. sind ent-
sprechend der Beschlussfassung des 
Stadtrates vom 30.08.2006 gesondert 
auszuweisen.  

 
Wird diese Wertgrenze im Einzelnen 
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nicht erreicht, kann eine summarische 
Veranschlagung der einzeln gemeldeten 
Maßnahmen im Finanzplan erfolgen. 
 
Die Veranschlagung erfolgt maßnah-
menbezogen grundsätzlich mit einer In-
vestitionsnummer. 

 
2. Regelung zur Haushaltsausführung – Bu-

chungsgeschäft 
 
2.1. Buchungsanordnungen 

Für alle zu buchenden Geschäftsvorfälle 
fertigen die Dienststellen rechtzeitig die 
notwendigen Buchungsbelege nach den 
beigefügten Mustern (Anlage 2) und 
senden diese an die Geschäftsbuchfüh-
rung.  
 
 
 
 
 
 
Wird ein Buchungsbeleg verwendet, ist 
die Originalrechnung oder eine sonstige 
begründende Unterlage beizufügen. 
Abweichende Regelungen sind mit dem 
Rechnungsprüfungsamt abzustimmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die allgemeinen Aufbewahrungsfristen 
sind einzuhalten (§ 58 GemHVO). 
 
Bei Buchungen, die über eine Schnitt-
stelle zu dem entsprechenden Fachver-
fahren in die Finanzbuchhaltung einflie-
ßen, wird der Buchungsbeleg durch ei-
nen Kontrollbeleg ersetzt, der mindes-
tens folgende Angaben erhält und der 
Geschäftsbuchführung schnellstmöglich 
(per Fax, per Mail oder per Post) zu 
übersenden ist: 
- Name des Fachverfahrens bzw. 

Nummer der Abgabenart 
- Name und Datum der Importdatei 

 
 
 

 
 
 
 

 
2. Regelung zur Haushaltsausführung – 

Buchführung 
 
2.1. Buchungsanordnungen 

Für alle zu buchenden Geschäftsvorfälle 
fertigen die Dienststellen rechtzeitig die 
notwendigen Buchungsbelege nach 
dem beigefügten Muster (Anlage 1) und 
senden diese an die Geschäftsbuchfüh-
rung.  
 
Forderungen sind unverzüglich nach 
dem Verursachungszeitpunkt geltend zu 
machen und der Finanzbuchhaltung zur 
Verbuchung zuzuleiten. 
 
Den Buchungsbelegen sind grundsätz-
lich begründende Unterlagen beizufü-
gen.  

 
 
Alle Buchungsbelege werden in der Ab-
teilung Zahlungsabwicklung nach der 
Verbuchung für die Ablage im Finanzar-
chiv gescannt und anschließend ver-
nichtet. Aufgrund dessen kann dem Bu-
chungsbeleg in den Fällen in denen zu 
einem späteren Zeitpunkt aus Rechts-
gründen zwingend die Originalrechnung 
benötigt wird, die Originalrechnung beim 
Fachamt verbleiben.  

 
 
Die allgemeinen Aufbewahrungsfristen 
nach § 58 GemHVO NRW sind einzu-
halten. 
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- Anzahl der Buchungssätze 
- Gesamtbuchungsbetrag 
- Unterschrift (ggfls. elektronische 

Signatur). 
 
2.2. Sammelaufwendungen/-auszahlungen 

Ein Sammelaufwand-/auszahlungsbeleg 
ist ein Beleg zu einem Aufwand /einer 
Auszahlung 

 
- an mehr als 2 Empfänger und 
- von einem Sachkonto, einer Kosten-

stelle und einem Kostenträger und 
- mit gleichem Verwendungszweck 

(z.B. Sitzungsgelder, Beihilfen, Zu-
schüsse). 

Liegen die genannten Voraussetzungen 
vor, ist von der Dienststelle ein Sam-
melaufwand/-auszahlungsbeleg zu ferti-
gen. 

 
2.3. Sammelerträge/-einzahlungen 

Sammelerträge/-einzahlungen sind sol-
che Fälle, in denen i.d.R. oder überwie-
gend an einem Arbeitstag mehr als 2 
Forderungen zu 
 
- einem Sachkonto und 
- einem Kostenträger (Produkt) und 
- mit gleichem Verwendungszweck 

(z.B. Bußgelder, Grundsteuer) 
 
erhoben werden.  

 
2.4. Besonderheiten für Ertrags- bzw. Ein-

zahlungsbuchungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1. Zuwendungen zum Erwerb / zur Her-

stellung von Vermögensgegenständen 
Handelt es sich bei Einzahlungen um 
Zuwendungen zum Erwerb / zur Her-
stellung von Vermögensgegenständen 
(Sonderposten), so ist dies kenntlich zu 
machen und die Investitionsnummer 
des zugehörigen Vermögensgegen-
standes anzugeben. 

 
2.5. Besonderheiten für Aufwands- bzw. 

Auszahlungsbuchungen 

 
 
 
 
 
2.2. Sammelaufwendungen/ -auszahlungen 

Ein Sammelaufwand/-auszahlungsbeleg 
ist ein Beleg zu einem Aufwand/ einer 
Auszahlung 
 
- an mehr als 2 Empfänger und 
- von einem Sachkonto, einer Kosten-

stelle und einem Kostenträger und 
- mit gleichem Verwendungszweck 

(z.B. Sitzungsgelder, Zuschüsse). 
 

 
 
 
 
 
2.3. Sammelerträge/ -einzahlungen 

Sammelerträge/ -einzahlungen sind sol-
che Fälle, in denen i.d.R. oder überwie-
gend an einem Arbeitstag mehr als 2 
Forderungen zu 
 
- einem Sachkonto und 
- einem Kostenträger (Produkt) und 
- mit gleichem Verwendungszweck 

(z.B. Bußgelder, Grundsteuer) 
  

erhoben werden.  
 
2.4. Besonderheiten für Ertrags- bzw. Ein-

zahlungsbuchungen 
 
2.4.1. Abgabenarten (FKZ) 

Debitorische Rechnungsposten, die Ab-
gabearten (FKZ) betreffen, werden ent-
sprechend der Dienstanweisung für die 
Zahlungsabwicklung behandelt. 

 
 
2.4.2. Zuwendungen zum Erwerb/ zur Herstel-

lung von Vermögensgegenständen 
Handelt es sich bei Einzahlungen um 
Zuwendungen zum Erwerb/ zur Herstel-
lung von Vermögensgegenständen 
(Sonderposten), so ist dies kenntlich zu 
machen und die Investitionsnummer 
des zugehörigen Vermögensgegen-
standes anzugeben. 
 

2.5. Besonderheiten für Aufwands- bzw. 
Auszahlungsbuchungen 
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2.5.1. Anschaffungs-/ Herstellungskosten zum 

Erwerb von Vermögensgegenständen 
Handelt es sich um Anschaffungs-
/Herstellungskosten zum Erwerb von 
Vermögensgegenständen, sind die not-
wendigen Angaben für die Anlagen-
buchhaltung (Anlage 6) zu machen. 
Für die Unterscheidung zwischen Auf-
wand und Anschaffungs-/ Herstellungs-
kosten gelten die beigefügten Regelun-
gen (Anlage 5). 
 

2.5.2. Investitionsnummern 
Haben einzelne Maßnahmen bei der 
Haushaltsplanung eine Investitions-
nummer erhalten, so ist diese bei der 
Haushaltsführung auf dem Buchungsbe-
leg anzugeben.  

 
2.5.3. Bestellungen 

Bei der Erteilung größerer Aufträge, 
insbesondere wenn diese voraussicht-
lich mit zeitlicher Verzögerung oder in 
mehreren Teilbeträgen abgewickelt 
werden, soll vor der Auftragserteilung 
eine Mittelbindungsbuchung erfolgen 
(Anlage 3). Hierdurch wird sicherge-
stellt, dass die notwendigen Haushalts-
mittel vorhanden und für den entspre-
chenden Auftrag reserviert sind. Bei der 
Buchung zugehöriger Rechnungen ist 
die Mittelbindungsnummer anzugeben 
und es ist mitzuteilen, ob es sich um ei-
ne Teilzahlung oder um die Schlusszah-
lung handelt. 

 
2.5.4. Personalaufwendungen 

Die Personalaufwendungen werden 
vom Personalamt über die Personalda-
tenbank in die jeweiligen Produkte ge-
bucht und per Schnittstelle in die Fi-
nanzbuchhaltung überstellt. 

 
2.6. Sonstige Regelungen für das Bu-

chungsgeschäft 
 
2.6.1. Unzulässigkeiten 

Radieren, Überschreiben und die An-
wendung chemischer Mittel zur Entfer-
nung oder Änderung von Eintragungen 
sind auf den Buchungsbelegen unzu-
lässig. 

 
 
 

 
2.5.1. Anschaffungs-/ Herstellungskosten zum 

Erwerb von Vermögensgegenständen 
Handelt es sich um Anschaffungs-/ Her-
stellungskosten zum Erwerb von Ver-
mögensgegenständen, sind die not-
wendigen Angaben für die Anlagen-
buchhaltung (Anlage 3) zu machen. 
 
 
 
 
 

2.5.2. Investitionsnummern 
Haben einzelne Maßnahmen bei der 
Haushaltsplanung eine Investitions-
nummer erhalten, so ist diese bei der 
Haushaltsausführung auf dem Bu-
chungsbeleg anzugeben.  

 
Bisherige Ziffer 2.5.3. entfällt zunächst. Es 
ist vorgesehen, in 2018 bei Auftragsertei-
lungen Mittelbindungsbuchungen vorzu-
nehmen.  
Entsprechende Regelungen können erst 
dann konkret formuliert werden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.3. Personalaufwendungen 

Die Personalaufwendungen werden 
vom Haupt- und Personalamt über die 
Personaldatenbank in die jeweiligen 
Produkte gebucht und per Schnittstelle 
in die Finanzbuchhaltung überstellt. 

 
2.6. Sonstige Regelungen für die Buchfüh-

rung 
 
2.6.1. Unzulässigkeiten 

Radieren, Überschreiben und die An-
wendung chemischer Mittel zur Entfer-
nung oder Änderung von Eintragungen 
sind auf den Buchungsbelegen unzu-
lässig. Handschriftliche Änderungen der 
Fachämter müssen mit Datum und 
Handzeichen versehen werden. Das 
Durchgestrichene muss dabei kenntlich 
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2.6.2. Haushaltsüberwachung 

Im Buchungssystem wird durch aktive 
Mittelüberwachung bei der Buchung si-
chergestellt, dass die Ermächtigungen 
des Haushaltsplanes nicht überschritten 
werden. 

 
2.6.3. Über- und außerplanmäßige Aufwen-

dungen / Auszahlungen und über-und 
außerplanmäßige Verpflichtungser-
mächtigungen. 
 
Welche über- oder außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen er-
heblich sind, regelt § 22 der Hauptsat-
zung der Stadt Eschweiler. 
 
Welche über- oder außerplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigungen erheblich 
sind, regelt § 23 der Hauptsatzung der 
Stadt Eschweiler. 
 
Der Antrag auf Genehmigung über-  
oder außerplanmäßiger Aufwendungen 
/ Auszahlungen und über-oder außer-
planmäßiger Verpflichtungsermächti-
gungen erfolgt mittels Vordruck (Anlage 
4). 
 
Über die Leistung von nicht erheblichen 
über- und außerplanmäßigen Aufwen-
dungen / Auszahlungen sowie von nicht 
erheblichen über-und außerplanmäßi-
gen Verpflichtungsermächtigungen ent-
scheidet der Kämmerer. 
 
 
Nicht erheblich überplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen sind 
dem Rat gemäß § 22 Abs. 2 der Haupt-
satzung der Stadt Eschweiler mindes-
tens vierteljährlich zur Kenntnis zu brin-
gen. Gleiches gilt gemäß § 23 Abs. 2 
der Hauptsatzung der Stadt Eschweiler 
für über- und außerplanmäßige Ver-
pflichtungsermächtigungen. 
 
Sind die über- oder außerplanmäßigen 
Aufwendungen / Auszahlungen erheb-
lich, so bedürfen sie der vorherigen Zu-
stimmung des Stadtrates.  
Gleiches gilt für über- und außerplan-
mäßige Verpflichtungsermächtigungen. 

 

bleiben. 
 
2.6.2. Haushaltsüberwachung 

Im Buchungssystem wird durch aktive 
Mittelüberwachung bei der Buchung si-
chergestellt, dass die Ermächtigungen 
des Haushaltsplanes nicht überschritten 
werden. 

 
Ziffer 2.6.3. entfällt ersatzlos, da gesetzlich 
geregelt 
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2.6.4. Feststellungsbefugnis 
Die Befugnis zur Feststellung der sach-
lichen und rechnerischen sowie ggfls. 
fachtechnischen Richtigkeit von Bu-
chungsbelegen haben gemäß Rundver-
fügungen des Bürgermeisters vom 
18.08.2005 und 04.11.2005 alle Mitar-
beiter/innen ab der Entgeltgruppe 9 
TVöD bzw. ab der Besoldungsgruppe A 
9 BBO. Anderen Mitarbeiter/innen kann 
die Feststellungsbefugnis für ihren Auf-
gabenbereich auf Antrag des Amtslei-
ters vom Bürgermeister erteilt werden. 
Die Leitung der Finanzbuchhaltung, die 
Kassenleitung und das Rechnungsprü-
fungsamt sind zu informieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.5. Anordnungsbefugnis 

Die Befugnis zur Unterzeichnung von 
Zahlungsbelegen (Anlage 8 bis 13) ha-
ben der Bürgermeister, der Kämmerer, 
die Leitung der Finanzbuchhaltung so-
wie die durch den Bürgermeister be-
sonders schriftlich ermächtigten Mitar-
beiter/innen. 

 
 
2.7. Belegverarbeitung 
 
2.7.1. Geschäftsablauf in der Finanzbuchhal-

tung 
Die Geschäftsbuchführung erfasst und 
bucht die Belege als Rechnungen in der 
Finanzbuchhaltungssoftware. Ertrags-
bzw. Einzahlungsbelege werden debito-
risch und Aufwands- bzw. Auszah-
lungsbelege kreditorisch eingebucht. 
Über die erfasste Anordnung werden 
ein Original und eine Durchschrift als 
Beleg gedruckt. Das von einem Anord-
nungsberechtigten unterschriebene Ori-
ginal wird zusammen mit den Bu-
chungsunterlagen an die Zahlungsab-
wicklung weitergeben. Die Durchschrift 
erhält der jeweilige Feststeller unmittel-
bar von der Geschäftsbuchführung als 

2.6.3. Feststellungsbefugnis 
Die Befugnis zur Feststellung der sach-
lichen und rechnerischen sowie ggfls. 
fachtechnischen Richtigkeit von Bu-
chungsbelegen haben alle Mitarbei-
ter/innen ab der Entgeltgruppe 9 b 
TVöD bzw. ab der Besoldungsgruppe A 
9 LBesO A, sofern es sich nicht um Mit-
arbeiter/innen der Abteilung Zahlungs-
abwicklung handelt. Anderen Mitarbei-
ter/innen kann die Feststellungsbefugnis 
für ihren Aufgabenbereich auf Antrag 
der Amtsleitung von der Bürgermeisterin 
bzw. dem Bürgermeister erteilt werden. 
Die Leitung der Finanzbuchhaltung, die 
Leitung der Abteilung Zahlungsabwick-
lung und das Rechnungsprüfungsamt 
sind zu informieren. 
 
Die Verwaltungsvorschriften zur Lan-
deshaushaltsverordnung (VV.LHO) ge-
mäß RdErl. D. Finanzministeriums v. 
30.09.2003 (MBl. NRW S. 1254) sind zu 
beachten. 

 
 
 
2.6.4. Anordnungsbefugnis 

Die Befugnis zur Unterzeichnung von 
Zahlungsbelegen haben die Bürger-
meisterin bzw. der Bürgermeister, die 
Kämmerin bzw. der Kämmerer, die Lei-
tung der Finanzbuchhaltung sowie die 
durch die Bürgermeisterin bzw. den 
Bürgermeister besonders schriftlich er-
mächtigten Mitarbeiter/innen. 

 
2.7. Belegverarbeitung 
 
2.7.1. Geschäftsablauf in der Finanzbuchhal-

tung 
Die Geschäftsbuchführung erfasst und 
bucht die Belege zentral als Rechnun-
gen in der Finanzbuchhaltungssoftware.  
 
 

 
Über die erfasste Anordnung werden 
ein Original und eine Durchschrift als 
Beleg gedruckt. Das von einer/einem 
Anordnungsberechtigten unterschriebe-
ne Original wird zusammen mit den Bu-
chungsunterlagen an die Abteilung Zah-
lungsabwicklung weitergegeben. Die 
Durchschrift erhält die/der jeweilige 
Feststeller/in unmittelbar von der Ge-
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Dokumentation dafür, wann und wie der 
Beleg in der Buchhaltung erfasst wurde. 
Debitorische Rechnungsposten, die Ab-
gabearten (FKZ) betreffen, werden ent-
sprechend § 6 Abs. 1 der Dienstanwei-
sung über die Zahlungsabwicklung be-
handelt. 

 
 
2.7.2. Anlagenbuchhaltung 

Belege der Finanzbuchhaltung, die pa-
rallel auch in der Anlagenbuchhaltung 
zu erfassen sind (z.B. Vermögenser-
werb) sowie spezielle Belege für die An-
lagenbuchhaltung (z.B. „Anlagen-
Änderungsbeleg“ im Falle von Total-
schäden, Diebstählen o.ä.), werden von 
der Anlagenbuchhaltung im Modul An-
lagenbuchhaltung der Finanzsoftware 
eingebucht. Hierüber werden ein Origi-
nal und eine Durchschrift als Beleg ge-
druckt. Das Original wird zusammen mit 
den Buchungsbelegen (Anlage 6 bzw. 
Anlage 7) bei der Anlagenbuchhaltung 
geordnet archiviert, die Durchschrift er-
hält die jeweilige Dienststelle. Aus die-
sem Beleg geht u.a. die Anlagennum-
mer hervor. 
Die Archivierung der  Zahlungsbelege 
erfolgt gemäß § 3 Abs. 4 der Dienstan-
weisung über die Zahlungsabwicklung 
bei der Zahlungsabwicklung. 
 
Die Berechnung der Abschreibung er-
folgt maschinell durch die Anlagen-
buchhaltung, unter Beachtung der ge-
setzlichen Vorgaben nach § 35 GemH-
VO NRW. 

 
3. Regelungen zum Jahresabschluss 
 
3.1. Abschluss der Konten 

Die Dienststellen stellen sicher, dass bis 
zum Abschluss der Konten (Termin wird 
in der Jahresabschlussverfügung fest-
gesetzt) zu allen Forderungen und Ver-
bindlichkeiten des Haushaltsjahres so-
wie zu den Änderungen von Vermögen, 
Rückstellungen pp. die entsprechenden 
Buchungsbelege gefertigt werden. 

 
 
 
 
 
 

schäftsbuchführung als Dokumentation 
der Erfassung in der Buchhaltung. 
Gleiches gilt für Buchungen, die die An-
lagenbuchhaltung betreffen.  
Die Berechnung der Abschreibung er-
folgt durch die Anlagenbuchhaltung, un-
ter Beachtung der gesetzlichen Vorga-
ben nach § 35 GemHVO NRW. 

 
Ziffer 2.7.2 wird zusammengefasst unter 
Ziffer 2.7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Regelungen zum Jahresabschluss 
 
3.1. Abschluss der Konten 

Die Dienststellen stellen sicher, dass bis 
zum Abschluss der Konten (Termin wird 
in der jährlichen Jahresabschlussverfü-
gung festgesetzt) zu allen Forderungen 
und Verbindlichkeiten des Haushaltsjah-
res sowie zu den Änderungen von Ver-
mögen, Rückstellungen pp. die entspre-
chenden Buchungsbelege gefertigt wer-
den.  
Dabei informiert die Geschäftsbuchfüh-
rung im Rahmen der vorgenannten jähr-
lichen Verfügung die mittelbewirtschaf-
tenden Organisationseinheiten in wel-
cher Form abschlussrelevante Buchun-
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3.2. Übertragung von Aufwands- und Aus-

zahlungsermächtigungen 
Die Dienststellen stellen fest, welche 
Aufwands- und Auszahlungsermächti-
gungen ins nächste Jahr zu übertragen 
sind.  
 
 
Näheres wird in der Jahresabschluss-
verfügung geregelt. 
Die Entscheidung über die Übertragung 
trifft der Kämmerer. 

 
 
3.3. Wertberichtigung von Forderungen 

Zum Jahresabschluss stellen die 
Dienststellen – ggfls. im Einvernehmen 
mit der Geschäftsbuchführung – fest, 
welche Forderungen ganz oder teilwei-
se nicht werthaltig sind und daher be-
richtigt werden müssen. 

 
3.4. Barkassen und Girokassen 

Barkassen und Girokassen sind zum 
31.12. eines Jahres abzurechnen. Nä-
heres regelt die Dienstanweisung über 
dezentrale Aufgaben der Zahlungsab-
wicklung. 

 
3.5. Rückstellungen 

Die jeweils zuständigen Dienststellen 
ermitteln die erforderlichen Zuführungen 
zu bzw. Entnahmen aus den Rückstel-
lungen und veranlassen die entspre-
chenden Buchungen. Die Zuständigkeit 
ist wie folgt geregelt: 
 
- Pensions- und Beihilferückstellun-

gen: Personalamt 
- Rückstellungen für Altersteilzeit: 

Personalamt 
- Rückstellungen für Urlaubs- und 

Zeitguthaben: Personalamt 
- Rückstellungen für unterlassene In-

standhaltung an Gebäuden: Hoch-
bauabteilung /Gebäudewirtschaft 

- Rückstellungen für unterlassene In-
standhaltung an Straßen: Abteilung 
für Straßenraum und Verkehr 

- Rückstellungen für die Sanierung 
von Altlasten und Deponien: Abtei-
lung für Umweltbelange und Fried-
hofswesen 

- Rückstellungen für Prozessrisiken: 

gen mitgeteilt werden sollen. 
 
Ziffer 3.2 entfällt, da gesetzlich geregelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Wertberichtigung von Forderungen 
Die im Jahresabschluss vorzunehmen-
de Wertberichtigung von Forderungen 
obliegt der Abteilung Zahlungsabwick-
lung. 

 
 
 
3.3. Barkassen und Girokassen 

Barkassen und Girokassen sind zum 
31.12. eines Jahres abzurechnen. Nä-
heres regelt die Dienstanweisung für 
dezentrale Aufgaben der Zahlungsab-
wicklung. 

 
Ziffer 3.5 entfällt ersatzlos, siehe Ziffer 3.1 
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Rechtsamt 
- Sonstige Rückstellungen: die jeweils 

betroffen Dienstellen in Zusammen-
arbeit mit der Geschäftsbuchführung 

 
3.6. Rechnungsabgrenzung 

- Einzahlungen im laufenden Jahr, die 
Erträge des Folgejahres darstellen, 
sind als passive Rechnungsabgren-
zungsposten zu behandeln. 

- Auszahlungen im laufenden Jahr, 
die Aufwand des Folgejahres dar-
stellen, sind als aktive Rechnungs-
abgrenzungsposten zu behandeln. 

- Erträge des laufenden Jahres, die 
Einzahlungen des Folgejahres dar-
stellen, sind als sonstige Forderun-
gen zu behandeln. 

- Aufwendungen des laufenden Jah-
res, die Auszahlungen des Folgejah-
res darstellen, sind als sonstige 
Verbindlichkeiten zu behandeln 

 
Die Dienststellen haben gleichzeitig mit 
den Belegen zur Einbuchung im laufen-
den Jahr die Belege zur Auflösung der 
Abgrenzungsposten im Folgejahr vorzu-
legen. 

 
 
 
 
 
3.4. Rechnungsabgrenzung 

Sofern Aufwand/ Ertrag bzw. korres-
pondierende Aus-/ Einzahlungen meh-
reren Rechnungsperioden zuzuordnen 
sind oder zeitlich auseinanderfallen, 
müssen Abgrenzungsbuchungen vor-
genommen werden. 
 
Die erforderlichen Belege und Informa-
tionen sind vom bewirtschaftenden Amt 
zu liefern. In Zweifelsfällen ist der Sach-
verhalt mit der Geschäftsbuchführung 
abzustimmen. 
 

 
 

 
 

Die Dienststellen haben gleichzeitig mit 
den Belegen zur Einbuchung im laufen-
den Jahr die Belege zur Auflösung der 
Abgrenzungsposten im Folgejahr vorzu-
legen. 

 § 7  
Unterschriftsbefugnisse 

 
(1) Die Unterschriftsbefugnisse werden mit 

Zustimmung des jeweiligen Dezernenten 
vom Haupt- und Personalamt auf Vorschlag 
der oder des Verantwortlichen der Finanz-
buchhaltung geregelt. 
 

(2) Die elektronische Signatur wird genutzt. 

 § 8  
Stundung, Niederschlagung und Erlass; 

Kleinbeträge 
 
Stundung, Niederschlagung und Erlass von 
Forderungen sowie die Behandlung von Klein-
beträgen werden gesondert geregelt. 

§ 7  
Einsatz von automatisierter Datenverarbei-

tung in der Finanzbuchhaltung 
 
 
 
 
 
(1) Für den Einsatz von automatisierter Daten-

verarbeitung (DV) sind die Vorschriften der 
GemHVO anzuwenden.  

§ 9  
Einsatz von automatisierter Datenver-
arbeitung in der Finanzbuchhaltung 

(§ 31 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW) 
 
(1) Die Buchführung wird mit Hilfe automatisier-

ter Datenverarbeitung (DV) vorgenommen. 
 
(2) Die Buchführung hat nach den Vorschriften 

der GemHVO NRW, insbesondere nach 
den Grundsätzen des § 27 GemHVO NRW 
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Daneben sind die Grundsätze der geordne-
ten Buchführung (GoB) und die Grundsätze 
ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchfüh-
rungssysteme (GoBS), sowie die Ord-
nungsvorschriften der §§ 238, 239, 257 und 
261 HGB und die §§ 145 bis 147 Abgaben-
ordnung zu beachten.  

 
Insbesondere gilt:  
 
- Die buchungspflichtigen Geschäfts-

vorfälle müssen richtig, vollständig 
und zeitgerecht erfasst sein sowie 
sich in ihrer Entstehung und Abwick-
lung verfolgen lassen (Beleg- und 
Journalfunktion).  
 

- Die Geschäftsvorfälle sind so zu 
verarbeiten, dass sie geordnet dar-
stellbar sind und einen Überblick 
über die Vermögens- und Ertragsla-
ge gewährleisten (Kontenfunktion). 

 
- Die Buchungen müssen einzeln und 

geordnet nach Konten und diese 
fortgeschrieben nach Kontensum-
men oder Salden sowie nach Ab-
schlussposition dargestellt und je-
derzeit lesbar gemacht werden kön-
nen.  

 
- Ein sachverständiger Dritter muss 

sich in dem jeweiligen Verfahren der 
Buchführung in angemessener Zeit 
zurechtfinden  und sich einen Über-
blick über die Geschäftsvorfälle und 
die Lage der Kommunen verschaf-
fen können.  

 
- Das Verfahren der DV-Buchführung 

muss durch eine Verfahrensdoku-
mentation, die sowohl die aktuellen 
als auch die historischen Verfah-
rensinhalte nachweist, verständlich 
und nachvollziehbar gemacht wer-
den.  

 
Für die Einhaltung der GoB und GoBS 
ist bei der DV-Buchführung die Finanz-
buchhaltung verantwortlich. Für den für 
die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung 
Verantwortlichen gilt gleiches. 

 
(2) Als DV-gestütztes Buchführungssystem 

wird nachfolgend eine Buchführung be-

zu erfolgen.  
Daneben sind die Grundsätze der geordne-
ten Buchführung (GoB) und die Grundsätze 
ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchfüh-
rungssysteme (GoBS), sowie die Ord-
nungsvorschriften der §§ 238, 239, 257 und 
261 HGB und die §§ 145 bis 147 Abgaben-
ordnung zu beachten.  

 
Insbesondere gilt:  
 

- Die buchungspflichtigen Geschäfts-
vorfälle müssen richtig, vollständig 
und zeitgerecht erfasst sein sowie 
sich in ihrer Entstehung und Abwick-
lung verfolgen lassen (Beleg- und 
Journalfunktion).  
 

- Die Geschäftsvorfälle sind so zu 
verarbeiten, dass sie geordnet dar-
stellbar sind und einen Überblick 
über die Vermögens- und Ertragsla-
ge gewährleisten (Kontenfunktion). 

 
- Die Buchungen müssen einzeln und 

geordnet nach Konten und diese 
fortgeschrieben nach Kontensum-
men oder Salden sowie nach Ab-
schlussposition dargestellt und je-
derzeit lesbar gemacht werden kön-
nen.  

 
- Ein sachverständiger Dritter muss 

sich in dem jeweiligen Verfahren der 
Buchführung in angemessener Zeit 
zurechtfinden und sich einen Über-
blick über die Geschäftsvorfälle und 
die Lage der Kommunen verschaf-
fen können.  

 
- Das Verfahren der DV-Buchführung 

muss durch eine Verfahrensdoku-
mentation, die sowohl die aktuellen 
als auch die historischen Verfah-
rensinhalte nachweist, verständlich 
und nachvollziehbar gemacht wer-
den.  

 
Für die Einhaltung der GoB und GoBS ist 
bei der DV-Buchführung die Finanzbuchhal-
tung verantwortlich.  
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zeichnet, die insgesamt oder in Teilberei-
chen kurzfristig oder auf Dauer unter Nut-
zung von Hardware und Software auf DV-
Datenträgern geführt wird. Dabei ist sicher-
zustellen, dass während der Dauer der DV-
Speicherung die Bücher, Belege und sonst 
erforderlichen Aufzeichnungen jederzeit in-
nerhalb angemessener Frist verfügbar und 
lesbar gemacht werden können. Zu den 
DV-Datenträgern gehören neben den mag-
netischen Datenträgern insbesondere auch 
elektro-optische Datenträger. 

§ 8   
Freigabe von Verfahren 

 
(1) In der automatisierten Datenverarbeitung 

für die Finanzbuchhaltung dürfen nur frei-
gegebene Programme eingesetzt werden. 
Ein Programm muss den für den Vollzug 
der Aufgaben geltenden, speziellen rechtli-
chen und sachlichen Regelungen sowie 
den GoBS entsprechen.  

 
(2) Die Programme müssen dokumentiert und 

für die anwendenden Stellen geprüft und 
freigegeben sein. Durch Kontrollen ist si-
cherzustellen, dass alle Geschäftsvorfälle 
vollständig erfasst werden und nach erfolg-
ter Buchung nicht unbefugt (d.h. nicht ohne 
Zugriffsschutzverfahren) und nicht ohne 
Nachweis des vorausgegangenen Zustan-
des verändert werden können.  

 
 
 

Die Freigabe soll dauerhaft nachvollziehbar 
sein und bestätigen, dass die gesetzlichen 
und örtlichen Regelungen eingehalten wer-
den. Die Testberichte, in denen Art, Umfang 
und Ergebnisse festgehalten werden, sind 
mindestens zwei Jahre aufzubewahren. Für 
die jeweils eingesetzte Programmversion ist 
ein Testat vorzuhalten.  

 
Die Prüfung erfolgt durch das Rechnungs-
prüfungsamt; dieses kann sich Dritter be-
dienen. 

§ 10 
Freigabe von Verfahren 

 
(1) In der automatisierten Datenverarbeitung 

für die Finanzbuchhaltung dürfen nur frei-
gegebene Programme eingesetzt werden, 
die für den Vollzug der Aufgaben geltenden, 
speziellen rechtlichen und sachlichen Rege-
lungen sowie den GoBS entsprechen (§ 27 
Abs. 5 Ziffer 1 GemHVO NRW). 
 

(2) Die Programme müssen dokumentiert und 
für die anwendenden Stellen geprüft und 
freigegeben sein. Für die jeweils eingesetz-
te Programmversion ist ein Testat vorzuhal-
ten. Durch Kontrollen ist sicherzustellen, 
dass alle Geschäftsvorfälle vollständig er-
fasst werden und nach erfolgter Buchung 
nicht unbefugt (d.h. nicht ohne Zugriffs-
schutzverfahren) und nicht ohne Nachweis 
des vorausgegangenen Zustandes verän-
dert werden können.  

 
Die Freigabe soll dauerhaft nachvollziehbar 
sein und bestätigen, dass die gesetzlichen 
und örtlichen Regelungen eingehalten wer-
den. Die Testberichte, in denen Art, Umfang 
und Ergebnisse festgehalten werden, sind 
mindestens zwei Jahre aufzubewahren.  

 
 
 
Die Prüfung erfolgt durch das Rechnungs-
prüfungsamt; dieses kann sich Dritter be-
dienen. 

§ 9  
Berechtigungen im Verfahren 

 
(1) Der Zugang zur Finanzsoftware erfolgt 

durch ein Kennwort, das nur dem jeweiligen 
Nutzer bekannt ist und nur von diesem ge-
ändert werden kann. 

 
(2) Die Mitarbeiter der Finanzbuchhaltung er-

§ 11  
Berechtigungen im Verfahren 

 
(1) Die Bestimmungen über die Berechtigun-

gen im Verfahren sind in der Dienstanwei-
sung Berechtigungskonzept geregelt. 
 

(2) Die Aktionen innerhalb des Verfahrens 
müssen sich auf den einzelnen Benutzer 
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halten die für die Eingaben in die Finanz-
software erforderlichen Berechtigungen. 

 
(3) Auf schriftlichen Antrag der Dienststellenlei-

ter und im Einvernehmen mit der Leitung 
der Finanzbuchhaltung erhalten Mitarbeiter 
einen Lesezugriff bezüglich der Haushalts-
sachbearbeitung. Die Einrichtung der Be-
rechtigungen wird vom Organisationsamt 
vorgenommen. 

zurückführen lassen. Der Zugang zur Fi-
nanzsoftware erfolgt durch ein Passwort, 
das nur dem jeweiligen Nutzer persönlich 
bekannt ist. Eingaben unter einer fremden 
Benutzerkennung sind nicht zulässig. 

§ 10  
Dokumentation der eingegebenen Daten 

und ihrer Veränderungen 
 
(1) Geschäftsvorfälle bei DV- Buchführungen 

gelten als ordnungsgemäß gebucht, wenn 
sie nach einem Ordnungsprinzip vollstän-
dig, formal richtig, zeitgerecht und verarbei-
tungsfähig erfasst und gespeichert sind. 

 
Es ist zu gewährleisten, dass alle für die- 
unmittelbar oder zeitlich versetzt- nachfol-
gende Verarbeitung erforderlichen Merkma-
le einer Buchung vorhanden, plausibel und 
kontrollierbar sind. Insbesondere müssen 
die Merkmale für eine zeitliche Darstellung 
sowie eine Darstellung nach Sach- und 
Personenkonten gespeichert sein. 

 
Diese Daten sind in Form von Buchungs-
protokollen oder in anderer protokollierba-
rer, verfahrensabhängiger Darstellungswei-
se (maschinell erstellte Erfassungs-, Über-
tragungs- und Verarbeitungsprotokolle) vor-
zuhalten. Die Protokolle werden wie Belege 
aufbewahrt.  

 
(2) Um die zeitnahe und periodengerechte Er-

fassung eines Geschäftsvorfalls sicherzu-
stellen, muss der Zeitzpunkt der Buchung in 
der Verfahrensdokumentation definiert sein.  

 
Werden erfasste Daten vor dem Buchungs-
zeitpunkt, z.B. wegen offensichtlicher Un-
richtigkeit korrigiert, braucht der ursprüng-
lich gespeicherte Inhalt nicht feststellbar zu 
sein. 

 
Werden Merkmale (Belegbestandteile, Kon-
tierung) einer erfolgten Buchung verändert, 
so muss der Inhalt der ursprünglichen Bu-
chung feststellbar bleiben, z. B. durch Auf-
zeichnungen über durchgeführte Änderun-
gen (Storno- oder Neu-Buchungen). 
Diese Änderungsnachweise sind Bestand-
teil der Buchführung und aufzubewahren.  

§ 12 
Dokumentation der eingegebenen Daten 

und ihrer Veränderungen 
 
(1) Geschäftsvorfälle bei DV- Buchführungen 

gelten als ordnungsgemäß gebucht, wenn 
sie nach einem Ordnungsprinzip vollstän-
dig, formal richtig, zeitgerecht und verarbei-
tungsfähig erfasst und gespeichert sind. 
 
Es ist zu gewährleisten, dass alle für die - 
unmittelbar oder zeitlich versetzt - nachfol-
gende Verarbeitung erforderlichen Merkma-
le einer Buchung vorhanden, plausibel und 
kontrollierbar sind. Insbesondere müssen 
die Merkmale für eine zeitliche Darstellung 
sowie eine Darstellung nach Sach- und 
Personenkonten gespeichert sein. 
 
Diese Daten sind in Form von Buchungs-
protokollen oder in anderer protokollierba-
rer, verfahrensabhängiger Darstellungswei-
se (maschinell erstellte Erfassungs-, Über-
tragungs- und Verarbeitungsprotokolle) vor-
zuhalten. Die Protokolle werden wie Belege 
aufbewahrt.  

 
(2) Um die zeitnahe und periodengerechte Er-

fassung eines Geschäftsvorfalls sicherzu-
stellen, muss der Zeitpunkt der Buchung in 
der Verfahrensdokumentation definiert sein.  
 
Werden erfasste Daten vor dem Buchungs-
zeitpunkt, z.B. wegen offensichtlicher Un-
richtigkeit korrigiert, braucht der ursprüng-
lich gespeicherte Inhalt nicht feststellbar zu 
sein. 
 
Werden Merkmale (Belegbestandteile, Kon-
tierung) einer erfolgten Buchung verändert, 
so muss der Inhalt der ursprünglichen Bu-
chung feststellbar bleiben, z. B. durch Auf-
zeichnungen über durchgeführte Änderun-
gen (Storno- oder Neu-Buchungen). 
Diese Änderungsnachweise sind Bestand-
teil der Buchführung und aufzubewahren.  
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§ 11  
Identifikationen innerhalb der sachlichen 

und zeitlichen Buchung 
 
Die DV-Buchführung hat dem Prinzip zu ent-
sprechen, dass ein sachlicher und ein zeitlicher 
Nachweis über sämtliche buchführungspflichti-
gen Geschäftsvorfälle erbracht werden muss. 

§ 13 
 Identifikationen innerhalb der sachlichen 

und zeitlichen Buchung 
 
Die DV-Buchführung hat dem Prinzip zu ent-
sprechen, dass ein sachlicher und ein zeitlicher 
Nachweis über sämtliche buchführungspflichti-
gen Geschäftsvorfälle erbracht werden muss. 

§ 12  
Nachprüfbarkeit von elektronischen 

Signaturen 
 
Alle Verarbeitungsschritte in der Software (z.B. 
Buchung eines Geschäftsvorfalles) werden 
benutzerbezogen gespeichert. 

§ 14 
 Nachprüfbarkeit von elektronischen  

Signaturen 
 
Alle Verarbeitungsschritte in der jeweiligen 
Software werden benutzerbezogen gespei-
chert. 

§ 13  
Sicherung und Kontrolle der Verfahren 

 
Der Bürgermeister / die Bürgermeisterin be-
stimmt, in welcher Form die Bücher geführt 
werden.  

§ 13 entfällt ersatzlos 

§ 14  
Abgrenzung der Verwaltung von Informati-
onssystemen und automatisierten Verfah-
ren von der fachlichen Sachbearbeitung 

und der Erledigung der Aufgaben der  
Finanzbuchhaltung 

 
Die Anwendung und Entwicklung von Pro-
grammen sind strikt zu trennen. Wer Daten in 
der Finanzbuchhaltung erfasst, verarbeitet und 
ausgibt, darf keine System- oder Anwendungs-
programmierungen vornehmen können und 
umgekehrt. 

§ 15  
Abgrenzung der Verwaltung von Informati-
onssystemen und automatisierten Verfah-
ren von der fachlichen Sachbearbeitung 

und der Erledigung der Aufgaben der  
Finanzbuchhaltung 

 
Die Anwendung und Entwicklung von Pro-
grammen sind strikt zu trennen. Wer Daten in 
der Finanzbuchhaltung erfasst, verarbeitet und 
ausgibt, darf keine System- oder Anwendungs-
programmierungen vornehmen können und 
umgekehrt. 

§ 15 
Sicherheit und Überwachung der Finanz-

buchhaltung 
 

(1) Die Aufsicht und Kontrolle über die Ge-
schäftsbuchführung und Zahlungsab-
wicklung erfolgen durch den Kämmerer. 
Dieser hat durch regelmäßige Kontrol-
len sicherzustellen, dass die internen 
Festlegungen zur Geschäftsbuchfüh-
rung und Zahlungsabwicklung beachtet 
werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 16 
Sicherheit und Überwachung der  

Finanzbuchhaltung 
 

(1) Die Aufsicht und Kontrolle über die Finanz-
buchhaltung erfolgen durch die Kämmerin 
oder den Kämmerer.  
Diese bzw. dieser hat durch regelmäßige 
unvermutete Kontrollen sicherzustellen, 
dass die internen Festlegungen zur Buch-
führung und Zahlungsabwicklung beachtet 
werden.  
 
Einzelheiten zur Sicherheit und Überwa-
chung der Zahlungsabwicklung werden in 
der Dienstanweisung für die Zahlungsab-
wicklung geregelt. 
 

(2) Geschäftsbuchführung und Zahlungsab-
wicklung dürfen nicht von denselben Mitar-
beiter/innen wahrgenommen werden (§ 93 
Abs. 4 GO NRW i.V.m. § 30 Abs. 3 Satz 1 
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(2) Den Dienstkräften in der Zahlungsab-
wicklung darf grundsätzlich nicht die Be-
fugnis zur Feststellung der sachlichen 
und rechnerischen Richtigkeit übertra-
gen werden. Zahlungsaufträge sind von 
zwei Dienstkräften freizugeben.  

 

GemHVO NRW).  
 

(3) Den Mitarbeiter/innen in der Abteilung Zah-
lungsabwicklung darf grundsätzlich nicht die 
Befugnis zur Feststellung der sachlichen 
und rechnerischen Richtigkeit übertragen 
werden. Zahlungsaufträge sind von zwei 
Mitarbeiter/innen freizugeben.  
 

(4) Der örtlichen Rechnungsprüfung sind alle 
wesentlichen die Finanzbuchhaltung betref-
fenden Feststellungen unverzüglich mitzu-
teilen. 

 § 17 
Aufbewahrung von Unterlagen,  

Aufbewahrungsfristen 
 
(1) Außerhalb der Dienststunden sind die Un-

terlagen der Finanzbuchhaltung unter Ver-
schluss zu halten, während der Dienststun-
den sicher aufzubewahren. 
 

(2) Gemäß § 58 GemHVO NRW sind die Bü-
cher, Unterlagen über die Inventur, die Jah-
resabschlüsse, die dazu ergangenen An-
weisungen und Organisationsregelungen, 
die Buchungsbelege und die Unterlagen 
über den Zahlungsverkehr sowie die Eröff-
nungsbilanz sind geordnet und sicher auf-
zubewahren. 
 

(3) Die Jahresabschlüsse und die Eröffnungs-
bilanz sind dauernd aufzubewahren. Die 
Bücher sind zehn Jahre, die Belege und die 
sonstigen Unterlagen sind sechs Jahre auf-
zubewahren. Die Fristen beginnen am 1. 
Januar des der Beschlussfassung des 
Stadtrates über die Feststellung des Jah-
resabschlusses folgenden Haushaltsjahres. 
 

(4) Bei der Archivierung der Bücher, der Bele-
ge und der sonst erforderlichen Aufzeich-
nungen auf Datenträger oder Bildträger 
muss insbesondere sichergestellt sein, 
dass der Inhalt der Daten- oder Bildträger 
mit den Originalen übereinstimmt, während 
der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar 
und maschinell auswertbar ist und jederzeit 
innerhalb einer angemessenen Frist lesbar 
gemacht werden kann. 

4. Inkrafttreten 
 
 
Diese Dienstanweisung tritt mit sofortiger 
Wirkung in Kraft. Gemäß Entscheidung im 
VVO wird sie befristet bis zum 31.12.2010.  

§ 18 
Inkrafttreten 

 
Diese Dienstanweisung tritt mit sofortiger Wir-
kung in Kraft. Alle vorausgegangenen Verfü-
gungen, die das bisherige Finanzbuchungsver-



 22 

 fahren betreffen und durch diese Dienstanwei-
sung nicht ausdrücklich bestätigt werden, treten 
gleichzeitig außer Kraft. Sie gilt befristet bis 
zum 31.12.2020. 

Eschweiler, den  
 
 
 
 
Bertram 
(Bürgermeister) 
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